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Informationen
aus dem Amtsbereich

Öffnungszeiten des Amtes Züssow

Bürgerbüros Gützkow, Ziethen und Züssow
Dienstag	 8.00	-	12.00	und	13.00	-	18.00	Uhr
Donnerstag	 8.00	-	12.00	und	13.00	-	16.00	Uhr
Freitag	 8.00	-	12.00	Uhr

Sprechzeiten der Wohngeldstelle/Übernahme Elternbei-
träge Kita im Bürgerbüro Ziethen:
Dienstag	 8.00	-	12.00	und	13.00	-	18.00	Uhr
Freitag	 8.00	-	12.00	Uhr	
Tel.-Nr.		 038355/643-325

Sprechzeiten der Wohngeldstelle/Übernahme Elternbei-
träge Kita im Bürgerbüro Züssow:
Donnerstag	 8.00	-	12.00	und	13.00	bis	16.00	Uhr
Tel.-Nr.	 038355/643-115

Sprechzeiten des Amtsvorstehers

Sprechzeiten 
Amtsvorsteher: Rolf	Warkus

Sprechzeiten	in	Gützkow	 Donnerstag	 10.00	-	12.00	Uhr
Sprechzeiten	in	Ziethen	 Donnerstag	 14.00	-	16.00	Uhr
Sprechzeiten	in	Züssow	 Dienstag	und	Donnerstag	
	 nach	telefonischer	Verein-
	 barung	(038355/6430)	

Sprechzeiten der Bürgermeister:

Gemeinde Bandelin
Bürgermeisterin: Angela	Suckert
Sprechzeiten: Mittwoch,	17.00	-	18.00	Uhr
	 Es	kann	jederzeit	angerufen
	 werden	unter	
	 Tel.:	0173/6037805

Gemeinde Gribow
Bürgermeister: Jörg-Hagen	Tambach
Sprechzeiten: Es	kann	jederzeit	angerufen
	 werden.

Gemeinde Groß Kiesow
Bürgermeister: Jürgen	Wohlers
Sprechzeiten: nach	Vereinbarung	unter
	 Tel.-Nr.:	038355/12650

9
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Gemeinde Groß Polzin
Bürgermeister: Silvio	Grabowski
Sprechzeiten: 1.	und	3.	Donnerstag
	 im	Monat	 17.00	-	18.00	Uhr
	 in	der	Bauernstube	im	
	 Gutshaus	Groß	Polzin
Stadt Gützkow
Bürgermeister: Joachim	Otto
Sprechzeiten: Dienstag	 16.00	-	18.00	Uhr

Gemeinde Karlsburg
Bürgermeister: Rolf	Warkus
Sprechzeiten: Dienstag	 17.00	-	18.00	Uhr
	 Haus	der	Gemeinde,
	 Schulstr.	27	a,	
	 17495	Karlsburg
	 Tel.-Nr.:	038355/61388
Gemeinde Klein Bünzow
Bürgermeister: Karl	Jürgens
Sprechzeiten: jeden	1.	Dienstag	im	Monat		 	
	 von	16.00	-	17.00	Uhr
	 im	Gemeindezentrum,	
	 Bahnhof	35,	Klein	Bünzow
	 es	kann	jederzeit	angerufen		 	
	 werden:
	 Handy-Nr.:	0171/2445637
Gemeinde Kölzin
Bürgermeisterin: Jutta	Dinse
Sprechzeiten: mit	vorheriger
		 Terminabsprache

Gemeinde Lühmannsdorf
Bürgermeisterin: Esther	Hall
Sprechzeiten: Dienstag		 17.00	-	18.00	Uhr
	 im	Gemeindezentrum,	
	 Giesekenhäger	Reihe	33,	
	 17495	Lühmannsdorf
	 Tel.	038355/12918

Gemeinde Murchin
Bürgermeister: Peter	Neumann
Sprechzeiten: Dienstag	 17.00	-	18.00	Uhr
	 Gemeindebüro	Murchin,
	 Dorfstr.	50

Gemeinde Rubkow
Bürgermeister: Manfred	Höcker
Sprechzeiten: Montag	 15.30	-	17.30	Uhr
	 Gemeindebüro	Rubkow

Gemeinde Schmatzin
Bürgermeister: Dr.	Klaus	Brandt
Sprechzeiten: jeden	1.	und	3.	Dienstag
	 im	Monat	 15.00	-	16.30	Uhr
	 Gemeindebüro	im	Gutshaus
	 Schlatkow

Gemeinde Wrangelsburg
Bürgermeister: Andreas	Juds
Sprechzeiten: Freitag	 16.00	-	18.00	Uhr
	 Ginsterweg	18
	 Tel.:	038355/68959
	 Fax:	038355/689936

Gemeinde Ziethen
Bürgermeister: Eckhard	Moede
Sprechzeiten: jeden	1.	und	letzten	Montag
	 im	Monat	von	16.00	-	17.30
	 Uhr	oder	nach	vorheriger
	 telefonischer	Vereinbarung
	 Gemeindebüro	Ziethen

Gemeinde Züssow
Bürgermeister: Hans-Dieter	Hein
Sprechzeiten: jeden	1.	und	3.	Dienstag	im
		 Monat	von	17.00	-	18.00	Uhr
	 Gemeinderaum	Schulstr.	1,
	 17495	Züssow

Erreichbarkeit der Mitarbeiter des Amtes Züssow

	 Name Telefon-Nr.
____________________________________________________________________________________________________________________

Amtsvorsteher	 Rolf	Warkus
		 nach	Vereinbarung
	 Di.	u.	Do.	 038355/643-0
Sitz:	17495	Züssow,	Dorfstraße	6,	 Gützkow
Postanschrift:	Amt	Züssow,	 Do.,	10.00	-	12.00	Uhr	 038355/643-220
Dorfstraße	6,	17495	Züssow	 Ziethen
	 Do.,	14.00	-	16.00	Uhr	 038355/643-315	 r.warkus@amt-zuessow.de

Leitender Verwaltungsbeamter (LVB)
Sitz:	17495	Züssow,	Dorfstraße	6,
Postanschrift:	Amt	Züssow,	Dorfstraße	6,	17495	Züssow

LVB	 Eckhart	Stöwhas	 038355/643-0	 e.stoewhas@amt-zuessow.de
Sekretariat,
Vorzimmer	Amtsvorsteher	und	LVB	 Nadine	Beutel	 038355/643-160	 n.beutel@amt-zuessow.de
Personalwirtschaft	 Sibylle	Gurr	 038355/643-117	 s.gurr@amt-zuessow.de
Personalverwaltung/Personalabrechnung	 Corinna	Winkler	 038355/643-114	 c.winkler@amt-zuessow.de

Stabsstelle: Strukturentwicklung,	Wirtschaftsförderung,	Regionalmarketing,	Förderung;	Agenda	21,	Tourismus,	Partnerschaften
Sitz:	17495	Züssow,	Dorfstraße	6
Postanschrift:	Amt	Züssow,	Dorfstraße	6,	17495	Züssow

	 Bärbel	Sydow	 038355/643-121	 b.sydow@amt-zuessow.de
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Fachbereich Zentrale Dienste
Sitz:	17495	Züssow,	Dorfstraße	6
Postanschrift:	Amt	Züssow,	Dorfstraße	6,	17495	Züssow

Leitung	des	Fachbereiches	 Regina	Kloker	 038355/643-110	 r.kloker@amt-zuessow.de
Zentrale	Verwaltung	 Birgit	Siewert	 038355/643-161	 b.siewert@amt-zuessow.de
Ortsrecht/Kommunalrecht/Wahlen	und
Internetpräsentation	 Heike	Maier	 038355/643-120	 h.maier@amt-zuessow.de
Sitzungsdienst/Amtsblatt	 Monika	Mahnke	 038355/643-112	 m.mahnke@amt-zuessow.de
Sitzungsdienst	 Petra	Gorklo	 038355/643-162	 p.gorklo@amt-zuessow.de
Informationstechnik/Datenschutz	 Alexander	Schuricke	 038355/643-123	 a.schuricke@amt-zuessow.de

Fachbereich Finanzen
Sitz:	17390	Ziethen,	Dorfstraße	68	a
Postanschrift:	Amt	Züssow,	Dorfstraße	6,	17495	Züssow

Leitung	des	Fachbereiches	 Charlotte	Peters	 038355/643-321	 c.peters@amt-zuessow.de
Haushaltswesen/Beiträge	 Kristian	Kraffzig	 038355/643-313	 k.kraffzig@amt-zuessow.de
Haushaltswesen/Abgaben	 Astrid	Ploetz	 038355/643-322	 a.ploetz@amt-zuessow.de
Abgaben	 Ilona	Morgenstern	 038355/643-312	 i.morgenstern@amt-zuessow.de
Abgaben	 Oliver	Krüger	 038355/643-337	 o.krueger@amt-zuessow.de
Kassenleitung	 Elke	Henkel	 038355/643-319	 e.henkel@amt-zuessow.de
Buchhaltung/Kasse	 Martina	Schlotmann	 038355/643-318	 m.schlotmann@amt-zuessow.de
Buchhaltung/Kasse	 Regina	Streeck	 038355/643-338	 r.streeck@amt-zuessow.de
Vollstreckung	 Waltraut	Vorbau	 038355/643-332	 w.vorbau@amt-zuessow.de
Vollstreckung	 Mandy	Braun	 038355/643-336	 m.braun@amt-zuessow.de

Fachbereich Bau- und Grundstücksmanagement
Sitz:	17506	Gützkow,	Pommersche	Str.	27
Postanschrift:	Amt	Züssow,	Dorfstraße	6,	17495	Züssow

Leitung	des	Fachbereiches	 Ronny	Saß	 038355/643-218	 r.sass@amt-zuessow.de
SB	Bauleitplanung	 Dorit	Brummund	 038355/643-216	 d.brummund@amt-zuessow.de
SB	Tiefbau	 Karin	Jürgens	 038355/643-227	 k.juergens@amt-zuessow.de
SB	Straßenwesen	 Mathias	Gebhardt	 038355/643-217	 m.gebhardt@amt-zuessow.de
SB	Hochbau,	Flurstücksverwaltung	 Sabine	Muschter	 038355/643-215	 s.muschter@amt-zuessow.de
SB	Gebäude-/Grundstücksmanagement	 Marina	Klüber	 038355/643-213	 m.klueber@amt-zuessow.de
SB	Gebäude-/Grundstücksmanagement	 Annette	Köhler	 038355/643-226	 a.koehler@amt-zuessow.de
SB	Friedhofsverwaltung/	 Karina	Eberhardt	 038355/643-229	 k.eberhardt@amt-zuessow.de
SB	Gebäude-/Grundstücksmanagement/

Fachbereich Bürgerdienste
Sitz:	17390	Ziethen,	Dorfstraße	68	a
Postanschrift:	Amt	Züssow,	Dorfstraße	6,	17495	Züssow

Leitung	des	Fachbereiches	 Doris	Baumgardt	 038355/643-335	 d.baumgardt@amt-zuessow.de
SB	Bürgerbüro	Gützkow/
Einwohnermeldeamt/Gewerbeamt	 Hannelore	Peters	 038355/643-223	 h.peters@amt-zuessow.de
SB	Bürgerbüro	
Ziethen/Einwohnermeldeamt/Gewerbeamt	 Marianne	Mauritz	 038355/643-324	 m.mauritz@amt-zuessow.de
SB	Bürgerbüro	
Züssow/Einwohnermeldeamt/Gewerbeamt	 Petra	Zeising	 038355/643-127	 p.zeising@amt-zuessow.de
SB	Wohngeld/Übernahme	Elternbeiträge	Kita	 Roswitha	Kramber	 	 r.kramber@amt-zuessow.de
	 dienstags	und	freitags	in	Ziethen	 	 038355/643-325
	 donnerstags	in	Züssow	 	 038355/643-115
	 in	Gützkow	nach	Vereinbarung	 	 038355/643-219
SB	Öffentliche	Ordnung	und	Sicherheit,
Baumschutz	 Wilfried	Ebert	 038355/643-330	 w.ebert@amt-zuessow.de
SB	Brandschutz,	Wild-	und	Jagdschaden	 Dieter	Spiering	 038355/643-331	 d.spiering@amt-zuessow.de
SB	Standesamt/Namensänderung
Kultur,	Jugend,	Sport,	Senioren	 Hannelore	Denz	 038355/643-326	 h.denz@amt-zuessow.de
SB	Standesamt/Namensänderung
Kultur,	Jugend,	Sport,	Senioren	 Gisela	Kuhse	 038355/643-327	 g.kuhse@amt-zuessow.de
SB	Schulverwaltung/Kita	 Iris	Kejla	 038355/643-311	 i.kejla@amt-zuessow.de

Faxanschluss	Gützkow	 		 038353/611-10
Faxanschluss	Ziethen	 		 03971/2081-20
Faxanschluss	Züssow	 		 038355/643-99
E-Mail	 	 	 info@amt-zuessow.de
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Öffnungszeiten der Bibliothek in Gützkow

Montag	 07.30	-	12.15	Uhr	und
	 12.45	-	17.00	Uhr
Dienstag	 07.30	-	12.15	Uhr	und
	 12.45	-	16.00	Uhr
Mittwoch	 geschlossen
Donnerstag		 07.30	-	14.30	Uhr
jeden	2.	u.	4.	Do.
im	Monat		 bis	11.40	Uhr
Freitag	 07.30	-	13.15	Uhr

Öffnungszeiten  
der Bibliothek in Karlsburg
Dienstag		 17.00	-	18.00	Uhr		 im	Haus	der	Gemeinde
	 	 in	Karlsburg	

Öffnungszeiten der Bibliothek in Züssow
Donnerstag	 15.00	-	18.00	Uhr	 in	der	alten	Schule/
	 	 Gemeinderaum	Züssow

Sitzungstermine
10.03.2011 Sitzung	der	Gemeindevertretung	Lühmannsdorf
21.03.2011 Sitzung	der	Gemeindevertretung	Wrangelsburg
30.03.2011 Sitzung	der	Gemeindevertretung	Gribow
31.03.2011 Sitzung	der	Stadtvertretung	Gützkow
14.04.2011 Sitzung	der	Gemeindevertretung	Züssow

Die	Bekanntgabe	der	Tagesordnung	und	des	Sitzungsortes	
erfolgen	entsprechend	der	Hauptsatzungen	an	den	Bekannt-
machungstafeln.	

Amtliche 
Bekanntmachungen

Amt Züssow

Beschlüsse des Amtsausschusses  
vom 01.02.2011

Öffentlicher Teil:

Weiterentwicklung Verwaltungsgliederungsplan 
des Amtes Züssow
Der	Amtsausschuss	beschließt	den	Verwaltungsgliederungs-
plan	als	Vier-Säulen-Organigramm	ab	01.06.2011,	mit	der	
Stabstelle	Wirtschaftsförderung	und	der	befristeten	Stab-
stelle	zentrale	Steuerung	und	Controlling	(ab	06/2011	bis	
04/2013)	zur	Neuorganisation	der	Verwaltung	und	die	ent-
sprechende	Stellenübersicht,	mit	dem	Ziel,	zu	gegebener	
Zeit,	auf	ein	Zwei-Säulen-Organigramm	umzustellen.
Die	Verwaltung	wird	weiterhin	beauftragt,	die	Aufgaben-
übertragung	der	technikunterstützten	Informationsverar-
beitung	an	einen	Dritten	vorzubereiten	und	die	jeweiligen	
Stellenum-	und	-neubesetzungen	im	Rahmen	der	Erfüllung	
der	Reduzierung	des	Personalschlüssels	von	2,84	VbE/1.000	
Einwohner	zu	veranlassen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:		 25
Nein-Stimmen:	 		2
Enthaltungen:	 		0

Gemeinde Groß Kiesow

Beschlüsse der Gemeindevertretung 
vom 31.01.2011

Öffentlicher Teil:
Haushaltsplan und Haushaltssatzung der Gemeinde Groß 
Kiesow 2011
Die	Gemeindevertretung	Groß	Kiesow	beschließt	lt.	§	47	KV	
M-V	den	Haushaltsplan	und	die	Haushaltssatzung	2011	mit	
den	dazugehörenden	Anlagen	mit	folgenden	Änderungen:
Im	Vermögenshaushalt	werden	folgende	Haushaltsstellen	
geändert	bzw.	neu	eingerichtet:
-	 Haushaltstelle:	13000.93506	
	 -		 Fahrzeug	Jugendfeuerwehr	auf	0,00	€	gesetzt
-	 Haushaltstelle:	77000.93501	
	 -		 Gemeindefahrzeug	mit	15.000,00	€	neu	eingerichtet.
Dementsprechend	wird	der	Vorbericht	angepasst.	

Eckdaten der Haushaltssatzung:
 Verwaltungshaushalt	 Vermögenshaushalt
Einnahmen	 1.123.200,00	€	 131.100,00	€
Ausgaben	 1.123.200,00	€	 131.100,00	€

Der	Höchstbetrag	der	Kassenkredite	wir	auf	110.000,00	€	
festgesetzt.

Der	Gesamtbetrag	der	Kredite	beträgt	0.

Die	Hebesätze	der	Realsteuer	werden	wie	folgt	festgesetzt:
Grundsteuer	A:	 250	v.	H.
Grundsteuer	B:	 330	v.	H.
Gewerbesteuer:	 300	v.	H.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:		 9
Nein-Stimmen:		 0
Enthaltungen:		 0

Überplanmäßige Ausgabe auf der Haushaltsstelle 
675000.54300 (Winterdienst)
Die	Gemeindevertretung	Groß	Kiesow	beschließt	die	über-
planmäßige	Ausgabe	in	Höhe	von	1.300,00	€	auf	der	Haus-
haltsstelle	67500.54300.	

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:		 9
Nein-Stimmen:		 0
Enthaltungen:		 0

Überplanmäßige Ausgabe auf der Haushaltsstelle 
67000.54100 - Stromkosten Straßenbeleuchtung
Die	Gemeindevertretung	Groß	Kiesow	beschließt	die	über-
planmäßige	Ausgabe	in	Höhe	von	800,00	€	auf	der	Haus-
haltsstelle	67000.54100	(Stromkosten	Straßenbeleuchtung).
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:		 9
Nein-Stimmen:		 0
Enthaltungen:		 0

Stellungnahme als Nachbargemeinde zum B-Plan Nr. 1 
„Fotovoltaik Deponie Gribow“ der Gemeinde Gribow
Die	Gemeindevertretung	Groß	Kiesow	hat	keine	Anregungen	
und	Hinweise	zum	Entwurf	des	Bebauungsplanes	Nr.	1	„Fo-
tovoltaik	Deponie	Gribow“	der	Gemeinde	Gribow.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:	 9
Nein-Stimmen:		 0
Enthaltungen:		 0
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Gemeindliches Einvernehmen zur Leistungs-, Qualitätsent-
wicklungs- und Entgeltvereinbarung nach § 16 KiföG M-V 
vom 01.01.2011 bis 31.12.2011 für die Kindertagesstätte 
„Bienenhaus“ in Groß Kiesow
Die	Gemeindevertretung	Groß	Kiesow	erteilt	das	gemeind-
liche	Einvernehmen	zur	Leistungs-,	Qualitätsentwicklungs-	
und	Entgeltvereinbarung	nach	§	16	KiföG	M-V	vom	01.01.2011	
bis	31.12.2011	für	die	Kindertagesstätte	„Bienenhaus“	in	
Groß	Kiesow.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:		 9
Nein-Stimmen:		 0
Enthaltungen:		 0

Satzung der Gemeinde Groß Kiesow über die Benutzung 
der kommunalen Kindertagesstätte „Bienenhaus“ in Groß 
Kiesow
Die	Gemeindevertretung	Groß	Kiesow	beschließt	die	Satzung	
der	Gemeinde	Groß	Kiesow	über	die	Benutzung	der	kommu-
nalen	Kindertagesstätte	„Bienenhaus“	in	Groß	Kiesow.	

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:		 9
Nein-Stimmen:		 0
Enthaltungen:		 0

Gebührensatzung der Gemeinde Groß Kiesow für die In-
anspruchnahme der kommunalen Kindertagesstätte „Bie-
nenhaus“ in Groß Kiesow
Die	Gemeindevertretung	Groß	Kiesow	beschließt	die	Ge-
bührensatzung	der	Gemeinde	Groß	Kiesow	für	die	Inan-
spruchnahme	der	kommunalen	Kindertagesstätte	„Bienen-
haus“	in	Groß	Kiesow.	

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:		 9
Nein-Stimmen:		 0
Enthaltungen:		 0

Nichtöffentlicher Teil

Abschluss eines Gestattungsvertrages - Fotovoltaikanlage 
in Groß Kiesow

Haushaltssatzung der Gemeinde  
Groß Kiesow für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund	des	§	47	der	KV	M-V	wird	nach	Beschluss	der	Ge-
meindevertretung	vom	31.01.2011	folgende	Haushaltssat-
zung	erlassen:

§ 1
Der	Haushaltsplan	für	das	Haushaltsjahr	2011	wird
1.		 im	Verwaltungshaushalt
		 in	den	Einnahmen	auf		 1.123.200,00	EUR
		 in	den	Ausgaben	auf		 1.123.200,00	EUR
		 und
2.		 im	Vermögenshaushalt
		 in	den	Einnahmen	auf		 131.100,00	EUR
		 in	den	Ausgaben	auf		 131.100,00	EUR
festgesetzt.

§ 2
Es	werden	festgesetzt:
1.		 Der	Gesamtbetrag	der	Kredite	für
		 Investitionen	und	Investitions-
		 förderungsmaßnahmen		 -	EUR
		 davon	für	Zwecke	der	Umschuldung		 -	EUR

2.		 Der	Gesamtbetrag	der	Verpflichtungs-
		 ermächtigungen	auf		 -	EUR
3.		 Der	Höchstbetrag	der	Kassenkredite	 110.000,00	EUR

§ 3
Die	Hebesätze	der	Realsteuer	werden	wie	folgt	festgesetzt:
1.	Grundsteuer
		 a)		für	die	land-	und	forstwirtschaftlichen	
	 	 Betriebe	(Grundsteuer	A)		 250	v.	H.
		 b)		für	die	Grundstücke	(Grundsteuer	B)		 330	v.	H.
2.		 Gewerbesteuer		 300	v.	H.

Groß	Kiesow,	den	31.01.2011	

Bekanntmachungsanordnung:
Die	vorstehende	Haushaltssatzung	der	Gemeinde	Groß	
Kiesow	für	das	Haushaltsjahr	2011	wird	hiermit	öffentlich	
bekanntgemacht	und	kann	zusammen	mit	den	Anlagen	inner-
halb	des	folgenden	Monats	auf	die	Bekanntmachung	zu	den	
Geschäftszeiten	von	jedermann	im	Amt	Züssow,	Bürgerbüro	
Ziethen,	Dorfstr.	68	A	in	17390	Ziethen	eingesehen	werden.

Stadt Gützkow

Mitarbeit im Wahlvorstand  
in Lüssow am 04. September 2011

Sehr	geehrte	Bürger	von	Lüssow,

anlässlich	der	Wahlen	am	04.	September	2011	in	Mecklen-
burg-Vorpommern	möchten	wir	auch	in	Lüssow	wieder	ein	
Wahllokal	einrichten.	
Voraussetzung	dafür	ist	u.	a.	die	Besetzung	des	Wahllokals	
mit	einem	Wahlvorstand.
In	den	vergangenen	Jahren	haben	sich	leider	nur	sehr	wenige	
Lüssower	zur	Mitarbeit	im	Wahlvorstand	in	Lüssow	bereit	
erklärt.	
Aus diesem Grund möchte ich Sie bereits heute für die 
Mitarbeit in Wahlvorstand Lüssow gewinnen. Ich würde 
mich freuen, wenn Sie durch Ihre Bereitschaft Ihr Interesse 
an der Übernahme eines Ehrenamtes in Ihrem Wohnort 
zeigen.
Der	Wahlvorstand	im	Wahllokal	Lüssow	wird	alle	für	die	
Durchführung	der	Wahl	erforderlichen	Aufgaben	überneh-
men	und	den	Wahlablauf	verantwortungsvoll	koordinieren.	
Die	Mitglieder	des	Wahlvorstandes	Lüssow	werden	in	Vor-
bereitung	ihrer	Tätigkeit	am	Wahlsonntag	von	der	Gemein-
dewahlbehörde	geschult.	
Für	die	Übernahme	einer	Tätigkeit	im	Wahlvorstand	wird	
eine	Aufwandsentschädigung	nach	der	Wahl	gezahlt.	
Wenn	Sie	an	einer	Mitarbeit	im	Wahlvorstand	in	Lüssow	
interessiert	sind,	melden	Sie	sich	bitte	bis zum 31.03.2011 
persönlich,	telefonisch	oder	schriftlich	bei	Frau	Maier	im	
Amt	Züssow.

J. Otto
Bürgermeister der Stadt Gützkow 

Gützkow,	den	25.02.2011
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Gemeinde Kölzin

Beschlüsse der Gemeindevertretung  
vom 03.02.2011

Öffentlicher Teil:

Überplanmäßige Ausgabe auf der Haushaltsstelle 
67000.54100 - Stromkosten Straßenbeleuchtung
Die	Gemeindevertretung	Kölzin	beschließt	die	überplanmä-
ßige	Ausgabe	in	Höhe	von	700,00	EUR	auf	der	Haushaltsstelle	
67000.54100	(Stromkosten	Straßenbeleuchtung)

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:		 6
Nein-Stimmen:		 0
Enthaltungen:		 0

Stellungnahme als Nachbargemeinde zum B-Plan Nr. 1 
„Photovoltaik Deponie Gribow“ der Gemeinde Gribow
Die	Gemeindevertretung	Kölzin	hat	keine	Anregungen	und	
Hinweise	zum	Entwurf	des	Bebauungsplanes	Nr.	1	„Photo-
voltaik	Deponie	Gribow“	der	Gemeinde	Gribow.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:		 6
Nein-Stimmen:		 0
Enthaltungen:		 0

Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
Gemeinde Kölzin 2011

Die	Gemeindevertretung	Kölzin	beschließt	aufgrund	des	
§	47	KV	M-V	die	Haushaltssatzung	2011	mit	den	dazugehö-
renden	Anlagen.
Eckdaten	der	Haushaltssatzung:
	 Verwaltungshaushalt	 Vermögenshaushalt
Einnahmen	 311.800,00	EUR	 320.700,00	EUR
Ausgaben	 	56.700,00	EUR	 	56.700,00	EUR

Der	Höchstbetrag	der	Kassenkredite	wird	festgesetzt	auf	
30.000,00	EUR.
Die	Hebesätze	der	Realsteuer	werden	festgesetzt	auf:	
Grundsteuer	A:		 300	v.	H.
Grundsteuer	B:		 350	v.	H.
und	die	Gewerbesteuer	auf		 300	v.	H.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:		 6
Nein-Stimmen:		 0
Enthaltungen:		 0

Nichtöffentlicher Teil:

-		 Beschluss	zur	Änderung	des	Vertrages	über	die	Durch-
führung	des	Straßenwinterdienstes	auf	dem	Gebiet	der	
Gemeinde	Kölzin	

-		 Kündigung	Pachtvertrag	Gemarkung	Fritzow	zwischen	
der	Gemeinde	Kölzin	und	dem	Förderverein	der	Schule	
Gützkow

Gemeinde Züssow

Haushaltssatzung der Gemeinde Züssow 
für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund	des	§	47	der	KV	M-V	wird	nach	Beschluss	der	Ge-
meindevertretung	vom	17.02.2011	folgende	Haushaltssat-
zung	erlassen:

§ 1
Der	Haushaltsplan	für	das	Haushaltsjahr	2011	wird
1.	 im	Verwaltungshaushalt
	 in	den	Einnahmen	auf	 	1.012.200,00	EUR
	 in	den	Ausgaben	auf	 1.079.900,00	EUR
		 und
2.	 im	Vermögenshaushalt
	 in	den	Einnahmen	auf	 521.600,00	EUR
	 in	den	Ausgaben	auf	 521.600,00	EUR
festgesetzt.

§ 2
Es	werden	festgesetzt:
1.	 Der	Gesamtbetrag	der	Kredite	für
	 Investitionen	und	Investitions-
	 förderungsmaßnahmen	 	-	EUR
	 davon	für	Zwecke	der	Umschuldung	 -	EUR
2.	 Der	Gesamtbetrag	der	Verpflichtungs-
	 ermächtigungen	auf	 -	EUR
3.	 Der	Höchstbetrag	der	Kassenkredite	 100.000,00	EUR

§ 3
Die	Hebesätze	der	Realsteuer	werden	wie	folgt	festgesetzt:
1.	 Grundsteuer
	 a)	 für	die	land-	und	forstwirtschaftlichen	
	 	 Betriebe	(Grundsteuer	A)	 250	v.	H.
	 b)	 für	die	Grundstücke
	 	 (Grundsteuer	B)	 330	v.	H.
2.		 Gewerbesteuer	 300	v.	H.

§ 4
Wohnungswirtschaft	-	Eigenbetrieb	der	Gemeinde	Züssow

Zusammenstellung	nach	§	12	Abs.	2	der	Eigenbetriebsver-
ordnung	des	Landes	Mecklenburg-Vorpommern	für	das	
Wirtschaftsjahr	2011.
Aufgrund	des	§	5	Abs.	1	Nr.	2	der	Eigenbetriebsverordnung	
in	Verbindung	mit	§	64	Abs.	1	der	Kommunalverfassung	für	
das	Land	Mecklenburg-Vorpommern	hat	die	Gemeindever-
tretung	Züssow	den	Wirtschaftsplan	für	das	Wirtschaftsjahr	
2011	festgestellt:

Es	betragen	
1.		 im	Erfolgsplan
		 -		 die	Erträge		 571.000,00	EUR
		 -		 die	Aufwendungen		 561.000,00	EUR
		 -		 der	Jahresgewinn		 	10.000,00	EUR
		 -		 der	Jahresverlust		 	0,00	EUR
2.		 im	Finanzplan	
		 -		 der	Mittelzu-/mittelabfluss	aus	
	 	 laufender	Geschäftstätigkeit		 119.000,00	EUR
	 -		 der	Mittelzu-/mittelabfluss	aus	der	
	 	 Investitionstätigkeit		 -120.000,00	EUR
		 -		 der	Mittelzu-/mittelabfluss	aus	
	 	 der	Finanzierungstätigkeit	 	13.000,00	EUR
		 -		 der	Saldo	aus	der	Änderung	
	 	 des	Finanzmittelbestandes	 	12.000,00	EUR
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3.		 Es	werden	festgesetzt
		 -		 der	Gesamtbetrag	der	Kredite	für	
	 	 Investitionen	und
		 	 Investitionsförderungs-
	 	 maßnahmen	 153.000,00	EUR
		 -		 davon	für	Umschuldungen		 	0,00	EUR
		 -		 der	Gesamtbetrag	der	
	 	 Verpflichtungsermächtigungen	auf		 0,00	EUR
		 -		 der	Höchstbetrag	aller	Kredite	
	 	 zur	Liquiditätssicherung		 0,00	EUR
4.		 Die	Stellenübersicht	weist	_______	Stellen	in	Vollzeit-

äquivalenten	aus
5.		 Der	Stand	des	Eigenkapitals
		 -		 betrug	zum	31.12.	des	Vorvorjahres		 __________
		 -		 beträgt	zum	31.12.	des	Vorjahres	
	 	 voraussichtlich		 __________
		 -		 beträgt	zum	31.12.	des	
	 	 Wirtschaftsjahres	voraussichtlich		 __________
6.		 Die	rechtsaufsichtliche	Genehmigung	
	 wurde	erteilt	am:		 __________

Züssow,	den	17.02.2011	

Bekanntmachungsanordnung:
Die	vorstehende	Haushaltssatzung	der	Gemeinde	Züssow	
für	das	Haushaltsjahr	2011	wird	hiermit	öffentlich	bekannt-
gemacht	und	kann	zusammen	mit	den	Anlagen	innerhalb	
des	folgenden	Monats	auf	die	Bekanntmachung	zu	den	
Geschäftszeiten	von	jedermann	im	Amt	Züssow,	Bürgerbüro	
Ziethen,	Dorfstr.	68	A	in	17390	Ziethen	eingesehen	werden.

Beschluss  
der Gemeindevertretung Züssow

Vorlage Nr.: B/GV Züssow/2011/006 
über den Entwurf und die Auslegung der 2. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Am Mühlenberg“ 
im Ortsteil Züssow 

für Bereiche im westlichen Teil des Plangebietes
(Gemarkung	Züssow,	Flur	1,	Flurstücke	76/6	teilweise,	76/15	
bis	75/17	und	76/28	teilweise)

Der	Geltungsbereich	der	2.	Änderung	des	Bebauungsplanes	
Nr.	3	„Am	Mühlenberg“	ist	aus	beigefügtem	Übersichtsplan	
ersichtlich	und	umfasst	folgende	Grundstücke:	
Gemarkung	 Züssow
Flur	 1
Flurstücke	 76/6	teilweise,	76/15	bis	76/17	und	76/28	

teilweise
Fläche	 rd.	7.938	qm

1.
Die	Entwürfe	der	2.	Änderung	des	Bebauungsplanes	Nr.	3	„Am	
Mühlenberg“	mit	der	Planzeichnung	(Teil	A),	Text	(Teil	B)	und	
dem	Entwurf	der	Begründung	werden	in	der	vorliegenden	
Fassung	von	02-2011	gebilligt.

2.
Die	Entwürfe	der	2.	Änderung	des	Bebauungsplanes	Nr.	3	
„Am	Mühlenberg“	mit	der	Planzeichnung	(Teil	A),	Text	(Teil	
B)	und	dem	Entwurf	der	Begründung	von	02-2011	sind	nach	
§	3	Abs.	2	BauGB	öffentlich	auszulegen	und	die	Behörden,	
sonstigen	Träger	öffentlicher	Belange	und	Nachbargemein-
den	von	der	Auslegung	zu	benachrichtigen.

3.
Die	2.	Änderung	des	Bebauungsplanes	Nr.	3	„Am	Mühlen-
berg“	wird	gemäß	§	13	BauGB	im	vereinfachten	Verfahren	
durchgeführt,	da	die	Planänderung	die	Grundzüge	des	Bau-
leitplans	nicht	berührt.
Gemäß	§	13	(2)	BauGB	wird	von	der	frühzeitigen	Bürgerbe-
teiligung	nach	§	3	(1)	und	§	4	(1)	BauGB	abgesehen.
Die	Öffentlichkeitsbeteiligung	wird	im	Rahmen	der	öffent-
lichen	Auslegung	gemäß	§	13	(2)	2.	BauGB	und	Aufforderung	
der	von	der	Planänderung	berührten	Behörden	zur	Stellung-
nahme	gemäß	§	13	(2)	3.	BauGB	durchgeführt.	

4.
Entsprechend	§	13	(3)	BauGB	wird	im	vereinfachten	Ver-
fahren	von	der	Umweltprüfung	nach	§	2	Abs.	4	BauGB,	von	
dem	Umweltbericht	nach	§	2a	BauGB	und	von	der	Angabe	
nach	§	3	(2)	Satz	2,	welche	Arten	umweltbezogener	Informa-
tionen	verfügbar	sind,	abgesehen;	§	4c	(Überwachung)	ist	
nicht	anzuwenden.

5.
Der	Beschluss	ist	gemäß	§	3	Abs.	2	BauGB	ortsüblich	bekannt	
zu	machen.

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche	Anzahl	der	Mitglieder	der	Gemeindevertre-
tung:		 11
davon	anwesend:		 10
Ja-Stimmen:		 10
Nein-Stimmen:		 		0
Stimmenthaltungen:		 		0

Züssower Amtsblatt
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die Haushalte gliefert. Es kann gegen Zahlung der Zustellgebühren im Abonnement oder einzeln 
über das Amt Züssow, Dorfstraße 6, 17495 Züssow, Tel. 03 83 55/643-0, Fax 03 83 55/64 399 
E-mail: info@amt-zuessow.de, www.amt-zuessow.de bezogen werden. Auflagenhöhe: 
6055.
Herausgeber:  Verlag + Druck Linus Wittich KG, 
 Röbeler Straße 9, 17209 Sietow, 
 Tel.: 039931 / 57 90, Fax: 5 79 30, 
 Internet: http://www.wittich.de;
 E-mail: info@wittich-sietow.de, 
Satz und Druck:  Verlag + Druck Linus Wittich KG, 
 Röbeler Straße 9, 17209 Sietow, 
 Tel.: 039931 / 57 90, Fax: 5 79 30, 
Verantwortlich für den amtlichen Teil: Der Amtsvorsteher, Verantwortlich für den außeramt-
lichen Teil und den Anzeigenteil: H.-J. Groß, Geschäftsführer, Namentlich gekennzeichnete 
Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder,  der auch verantwortlich ist. Für Anzeigen-
veröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen 
und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer 
Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefor-
dert werden. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatz, sind ausdrück-
lich ausgeschlossen. Das amtliche Mitteilungsblatt kann gegen Porto- und Versandkosten 
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Bemerkung:
Aufgrund	des	§	24	der	Kommunalverfassung	waren	keine	
Mitglieder	der	Gemeindevertretung	von	der	Beratung	und	
Abstimmung	ausgeschlossen.

Züssow,	den	22.02.2011

USEDOM	Projektentwicklungsgesellschaft	mbH	
Tel.:	038371/2600,	1.7.2010	

Auszug	aus	dem	Meßtischblatt	mit	Kennzeichnung	des	Gel-
tungsbereiches	der	2.	Änderung	des	Bebauungsplanes	Nr.	3	
Züssow	M	1:10	000

Bekanntmachung der Gemeinde Züssow 
über den Entwurf und die Auslegung der 
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 
„Am Mühlenberg“ im Ortsteil Züssow 

für	Bereiche	im	westlichen	Teil	des	Plangebietes
(Gemarkung	Züssow,	Flur	1,	Flurstücke	76/6	teilweise,	76/15	
bis	75/17	und	76/28	teilweise)

Der	Geltungsbereich	der	2.	Änderung	des	Bebauungsplanes	
Nr.	3	„Am	Mühlenberg“	ist	aus	beigefügtem	Übersichtsplan	
ersichtlich	und	umfasst	folgende	Grundstücke:	
Gemarkung	 Züssow
Flur	 1
Flurstücke	 76/6	teilweise,	76/15	bis	76/17	und	76/28	

teilweise
Fläche	 rd.	7.938	qm

1.
Der	von	der	Gemeindevertretung	Züssow	in	der	öffentlichen	
Sitzung	am	17.02.2011	gebilligte	Entwurf	der	2.	Änderung	des	
Bebauungsplanes	Nr.	3	„Am	Mühlenberg“	in	der	Fassung	von	
02-2011	mit	der	Planzeichnung	(Teil	A),	Text	(Teil	B)	und	der	
Begründung	liegen	gemäß	§	3	(2)	BauGB	in	der	Zeit

vom 17.03.2011 bis zum 19.04.2011

im	Amt	Züssow,	Bürgerbüro	Gützkow,	Fachbereich	Bau-	und	
Grundstücksmanagement,	Zimmer	7	in	17506	Gützkow,	Pom-
mersche	Str.	27	während	folgender	Zeiten:
dienstags	 von	08.00	Uhr	-	12.00	Uhr	und	
	 von	13.00	Uhr	-	18.00	Uhr	und
donnerstags	 von	08.00	Uhr	-	12.00	Uhr	und	
	 von	13.00	Uhr	-	16.00	Uhr	und
freitags		 von	08.00	Uhr	-	12.00	Uhr	
vzu	jedermanns	Einsicht	öffentlich	aus.	
Eine	telefonische	Vereinbarung	zur	Einsichtnahme	ist	mög-
lich	-	Telefon	038355/643216.
Während	dieser	Auslegungsfrist	können	von	jedermann	Stel-
lungnahmen	zur	Planänderung	schriftlich	oder	während	der	
Dienststunden	zur	Niederschrift	vorgebracht	werden.
Nicht	fristgerecht	abgegebene	Stellungnahmen	können	bei	
der	Beschlussfassung	über	die	2.	Änderung	des	Bebauungs-
planes	Nr.	3	„Am	Mühlenberg“	unberücksichtigt	bleiben.
Ein	Antrag	nach	§	47	der	Verwaltungsgerichtsordnung	ist	
unzulässig,	soweit	mit	ihm	Einwendungen	geltend	gemacht	
werden,	die	vom	Antragsteller	im	Rahmen	der	Auslegung	
nicht	oder	verspätet	geltend	gemacht	wurden,	aber	hätten	
geltend	gemacht	werden	können.

Züssow,	den	22.02.2011

Verfahrensvermerk:
Diese	Bekanntmachung	wird	am	09.03.2011	im	amtlichen	
Bekanntmachungsblatt	„Züssower	Amtsblatt“	veröffentlicht.

Wir gratulieren

Gemeinde Bandelin
OT Bandelin
02.04.	 zum	75.	Geburtstag	 Frau	Kloth,	Ingrid
22.04.	 zum	73.	Geburtstag	 Herr	Haß,	Dieter
28.04.	 zum	81.	Geburtstag	 Frau	Niemke,	Gertrud

OT Kuntzow
29.04.	 zum	71.	Geburtstag	 Herr	Kadow,	Eckhardt

OT Vargatz
11.04.	 zum	73.	Geburtstag	 Frau	Brandenburg,	Gisela

Gemeinde Gribow
OT Gribow
18.04.	 zum	76.	Geburtstag	 Herr	Kröger,	Erwin
26.04.	 zum	75.	Geburtstag	 Herr	Scheunemann,	Horst

OT Glödenhof
19.04.	 zum	80.	Geburtstag	 Frau	Kusrov,	Waltraud

Gemeinde Groß Kiesow
OT Groß Kiesow
01.04.	 zum	81.	Geburtstag	 Frau	Engelking,	Hildegard
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Am	19.	Januar	2011	stellten	die	besten	Leser	der	Klassen	1	
bis	4	ihr	Lesekönnen	unter	Beweis.	Die	Kinder	beeindruckten	
die	Jury,	da	sie	sowohl	einen	geübten	und	selbst	gewählten	
Text	als	auch	eine	unbekannte	Geschichte	ausdrucksvoll	und	
fesselnd	vorlesen	konnten.
Die	Jury	hatte	es	wahrlich	nicht	leicht,	die	Sieger	zu	bestimmen.	
Hier nun die diesjährigen Gewinner:
Klasse	1:		 Annika	Zitzow
Klasse	2:		 Max	Albrecht
Klasse	3:		 Torben	Streblow
Klasse	4:		 Matthias	Gramenz	

Herzlichen	Glückwunsch	und	weiterhin	viel	Spaß	beim	Lesen.

Das Kollegium der Grundschule Gützkow

„Zwischen Mumbai und Mystic -  
ein Ausblick auf das Kunstjahr 2011  
im Herrenhaus Libnow“

Auch	die	Wintermonate	werden	im	Herrenhaus	Libnow	eif-
rig	genutzt,	um	das	diesjährige	künstlerische	Programm	im	
Herrenhaus	vorzubereiten.	Parallel	hierzu	läuft	noch	bis	
Ende	März	der	„Kunstmarkt“,	welcher	einen	Querschnitt	
durch	die	Werke	der	Künstler	der	Galerie	bietet	und	in	
dieser	Zusammenstellung	verschiedener	Werke	und	Kunst-
techniken	seinen	eigenen	Reiz	hat.
	Heimkehrende	„Inselurlauber“	nutzen	die	Möglichkeit	
eines	Galerierundganges	sehr	gern.
Bevor	die	nächste	große	Personalausstellung	in	der	Galerie	
eröffnet,	möchte	der	Gitarrist	Uwe	Kropinski	mit	seinem	
Konzert	am	12.	März	um	19.30	für	einen	Frühlingssturm	
sorgen.	Uwe	Kropinski	wird	eigene	Kompositionen	und	
Improvisationen	spielen.	Jedes	Stück	hat	eine	kleine	Ge-
schichte,	die	er	dem	Publikum	vor	jedem	Stück	erzählen	
wird.	Uwe	Kropinski	begann	als	Rockgitarrist,	sang	Beatles-
Songs,	studierte	Jazz	und	klassische	Gitarre	und	spielte	in	
Gruppen	improvisierte	Musik.	Seine	Gitarre	hat	einer	der	
weltbesten	Gitarrenbauer,	Theo	Scharpach	aus	Holland,	
speziell	für	Uwe	Kropinski	gefertigt.
Im	April	zieht	dann	internationales	Flair	ein:	die	erste	große	
Ausstellungseröffnung	im	Herrenhaus	Libnow	in	diesem	
Jahr	am	16.	April	(16	Uhr)	wird	mit	Werken	des	jungen	liba-
nesischen	Künstlers	Mohamad-Said	Baalbaki	eröffnet.	Die	
Galerie	arte	deposito	zeigt	Malerei	und	Grafik	des	1974	in	
Beirut	geborenen	Baalbaki.	Baalbaki,	der	heute	in	Berlin	
lebt,	stellt	derzeit	im	Berliner	Georg-Kolbe-Museum	sein	
„Al	Buraq	II“-Projekt	im	dortigen	Kunstraum	aus.
Der	16.	April	ist	gleichzeitig	auch	der	Internationale	„Slow	
Art	day“,	eine	Bewegung,	die	den	Gedanken	des	„Slow	
Food“	im	Ansatz	auch	auf	die	Kunstrezeption	übertragen	
möchte.	

Schulen

Schule Gützkow

„Lesen heißt auf Wolken fliegen …“

KulturnachrichtenKulturnachrichten
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Einige	wenige	ausgewählte	Kunstwerke	in	einem	Museum	
oder	einer	Galerie	werden	von	den	Slow	Art-Teilnehmern	
ausgewählt	und	intensiv	wahrgenommen.	Bei	einem	an-
schließenden	gemeinsamen	Essen	kann	dann	gemein-
schaftlich	über	die	erlebten	Kunstwerke	diskutiert	und	
ausgetauscht	werden.	Die	Galerie	arte	deposito	beteiligt	
sich	in	diesem	Jahr	erstmalig	an	dem	„Slow	Art	day“.	Auf	
der	Webseite	der	Vereinigung	(www.slowartday.com)	ist	
das	Herrenhaus	Libnow	in	Murchin	zwischen	„Mumbai“	
und	„Mythic“	zu	finden	und	in	diesem	Jahr	bisher	der	erste	
deutsche	Teilnehmer.
Der	gebürtige	Potsdamer	Hans	Scheib	steht	im	Juni	im	
Mittelpunkt	der	Galerie	arte	deposito.	Der	gelernte	Schrift-
setzer	verbrachte	seine	Kindheit	in	Berlin	und	studierte	
Bildhauerei	an	der	Hochschule	für	Bildende	Kunst	in	Dres-
den.	Seit	seiner	Rückkehr	nach	Berlin	ist	er	freiberuflich	
tätig	und	erhielt	unter	anderem	den	Kunstförderpreis	der	
Akademie	der	Künste	Berlin	und	den	Bautzener	Kunstpreis.	
Mit	seinen	Grafiken	und	Skulpturen	wird	Hans	Scheib	ab	
18.	Juni	für	überraschende	Momente	sorgen.
Eine	„runde	Sache“	erwartet	den	Besucher	in	Libnow	ab	
dem	13.	August.	Nicht	nur	eine	abwechslungsreiche	und	
spannende	Werkschau	zum	50.	Geburtstag	des	Künstlers	
Jens	Kuhle	aus	Wietstock	mit	Malerei,	Grafik	und	Skulp-
turen	wird	geboten,	sondern	auch	das	„normalopathische	
Tagebuch“,	ein	Bilderzyklus,	der	Texte	enthält,	welche	un-
geordnet	in	die	grafische	Gestaltung	einfließen.	Geplant	
ist	eine	Vertonung	der	Bilder	mit	Sprecher,	Schlagzeuger	
und	Gitarristen.
Neben	den	Ausstellungen	und	Konzerten	bietet	das	Her-
renhaus	Libnow	auch	in	diesem	Jahr	wieder	eine	breite	
Palette	an	künstlerischen	Kursen	an,	die	sowohl	für	Anfänger	
wie	auch	für	Fortgeschrittene	konzipiert	sind.	Die	durch	die	
Galerie	vertretenen	Künstler	fungieren	hier	als	Kursleiter	
und	garantieren	somit	für	anspruchsvolle,	humorvolle	und	
lehrreiche	Kurse	in	den	Bereichen	Zeichnen	(Heike	Dre-
welow,	Ute	Gallmeister),	Holzbildhauerei	(Jürgen	Kümmel),	
Musikimprovisation	(Olaf	Rupp),	Radierung	(Helmut	Müller,	
Ute	Gallmeister)	und	freies	Gestalten	und	Fotos	übermalen	
(Jens	Kuhle).	
Auch	der	Malkurs	„Der	Lassaner	Winkel	-	die	Poesie	einer	
Landschaft“	mit	Ute	Gallmeister	wird	wieder	angeboten.	

Nähere	Informationen	zu	allen	Angeboten	können	unter	
www.artedeposito.de	oder	telefonisch	im	Herrenhaus	Lib-
now	(Telefon	03971/259387,	Mo.	-	Fr.,	8	-	16	Uhr)	angefordert	
werden.

Veranstaltungsüberblick:

12. März 2011
19.30	Uhr	 Konzert	mit	Uwe	Kropinski

16. April 2011
16.00	Uhr	 Vernissage	„Mohamad-Said	Baalbaki“	

(Beirut/Berlin),	Malerei	und	Grafik	

18. Juni 2011
16.00	Uhr	 Vernissage	„Hans	Scheib“	(Berlin),	Grafik	

und	Skulpturen

13. August 2011
16.00	Uhr	 Vernissage	 „Jens	 Kuhle“	 (Wietstock),	

Malerei,	Grafik	und	Skulptur

Ökolager Gützkow

In	diesem	Sommer	führt	der	Verein	„De Käwer“	ein	Ökolager	
im	Schullandheim	Gützkow	durch.	Wir	werden	mit	Fahrrädern	
die	reizvolle	Umgebung	erkunden,	Naturbeobachtungen	
durchführen	und	einige	Sehenswürdigkeiten	kennenlernen.	
Außerdem	wollen	wir	viel	baden,	am	Lagerfeuer	sitzen,	gril-
len,	uns	bei	Sport und Spiel	erholen	und	all	das	unterneh-
men,	was	uns	gemeinsam	Spaß	macht.

Termin		 18.	-	22.	Juli	2011
Ort Schullandheim		„Hasenberg“	Gützkow
Teilnehmer 12	bis	16	Jahre
Kosten		 125	EUR	für	Programm,	Unterkunft
je	Teilnehmer	 und	Vollverpflegung
	 Die An- und Abreise erfolgt per Fahrrad.
Anmeldeschluss 30.	Juni	2011

Weitere	Infos	beim	„De	Käwer“	e.	V.	in	der	Anklamer	Str.	
15/16	in	Greifswald	(Tel.	03834/886952)

Ökolager Sassen

Auch	in	diesem	Sommer	führt	der	Verein	„De Käwer“	ein	
Ökolager	durch.	Im	Verlauf	der	Woche	werden	wir	z.	B.	wan-
dernd	die	Umgebung	mit	ihren	Besonderheiten	und	ihrer	
Natur	entdecken,	kreativ	tätig	sein.	Am	Abend	wollen	wir	am	
Lagerfeuer	sitzen,	grillen,	uns	bei	Sport und Spiel	erholen	
und	all	das	unternehmen,	was	uns	gemeinsam	Spaß	macht.

Termin		 11.	-	15.	Juli	2011
Ort Schullandheim	Sassen
Teilnehmer 7	bis	11Jahre
Kosten		 115	EUR	für	Programm,	
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je	Teilnehmer	 Unterkunft	und	Vollverpflegung
Anmeldeschluss 30.	Juni	2011

Weitere	Infos	beim	„De	Käwer“	e.	V.	in	der	Anklamer	Str.	
15/16	in	Greifswald	(Tel.	03834/886952)

Viel Spaß beim

Osterkorbflechten

für Kinder ab 9 Jahre

Ihr	könnt	selbst	dieses	alte	Handwerk	im	Kleinen	erlernen	
und	einen	schönen	Korb	für	euch,	eure	Eltern	oder	als	Oster-
dekoration	herstellen.	Unser	Abendessen	werden	wir	selbst	
zubereiten,	die	Freizeit	bei	Sport	und	Spiel	gemeinsam	
verbringen	und	am	Osterfeuer	den	Tag	ausklingen	lassen.	
Nach	getaner	Arbeit	suchen	wir	nach	kleinen	Osterüberra-
schungen.

Wann: von	Dienstag,	19.04.2011,	14.00	Uhr
	 bis	Mittwoch,	20.04.2011,	12.00	Uhr
Wo: „De	Käwer“	e.	V.	im	Schülerfreizeitzentrum
	 Anklamer	Straße	15/16

Mitbringen	solltet	ihr	eine	Erlaubnis	eurer	Eltern,	einen	
Schlafsack	(oder	eine	dicke	Decke)	und	den	Teilnehmerbe-
trag	von	13	Euro,	mit	dem	wir	euer	Essen,	die	Übernachtung	
und	das	Material	bezahlen.

Anmeldung	bis	zum	15.04.2011	bei:	 De	Käwer	e.	V.
	 Ute	Ihrke
	 Tel.	03834/886952

Der	Verein	„De	Käwer“	lädt	ein	zum	Workshop:

Korbflechten

Unter	fachkundiger	Anleitung	werden	Grundtechniken,	Tipps	
und	Tricks	vermittelt.
Darauf	folgt	das	Flechten	mit	Peddigrohr.	Es	können	je	nach	
Kreativität	die	verschiedensten	Behältnisse	entstehen.

Wann:	 Samstag,	den	16.04.2011
 10.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr
Wo:	 De	Käwer	e.	V.	im	Schülerfreizeitzentrum
	 Anklamer	Straße	15/16
	 17489	Greifswald
Kosten:	 pro	Teilnehmer	15	Euro
	 inklusive	Verpflegung	
Anmeldungen:	 bei	Ute	Ihrke
	 bis	zum	12.04.2011
	 unter	der	Tel.-Nr.	03834/886952

Kirchennachrichten

Nachrichten der Kirchengemeinden 
Groß Bünzow - Schlatkow - Ziethen

Ich fordere Gerechtigkeit!
In	unserer	Bibel	erzählt	Jesus	ein	Gleichnis,	das	immer	wie-
der	für	Ärger	sorgt.	Es	wird	hier	nämlich	schwer	gegen	das	
tief	in	uns	verankerte	allgemein	menschliche	Gerechtig-
keitsempfinden	verstoßen.	Und	das	in	einem	Bereich,	der	
täglich	in	den	Schlagzeilen	steht:	Lohnverhandlungen.	Hier	
wird	gestreikt	und	da	endlos	verhandelt,	um	die	Löhne	und	
Gehälter	gerechter	anzugleichen	an	Inflationsrate	oder	ak-
tuelle	Gewinne	der	jeweiligen	Branche.	Für	drei	Prozent	
Lohnerhöhung	wird	mit	harten	Bandagen	bitter	gekämpft	
und	gestritten	-	manchmal	monatelang!	Und	dann	wird	in	
der	Regel	ein	tragfähiger	Kompromiß	gefunden.
Gerechte	Bezahlung	ist	eines	der	wichtigsten	Themen	un-
seres	Lebens.	Hiervon	hängt	unser	Wirtschaftssystem	ab.	
Hiervon	hängt	unser	Glück	ab,	uns	das	eine	oder	andere	
leisten	zu	können,	etwas	Schönes	für	unsere	Kinder	kaufen	
zu	können.	Ruhig	schlafen	zu	können.	Glück	und	Zufrieden-
heit	hängen	an	einer	fairen	Bezahlung.	Und	auch	unsere	
Zukunftsangst	steht	und	fällt	damit,	ob	wir	genug	verdienen,	
um	Altersvorsorge	überhaupt	betreiben	zu	können.
Nun,	ein	Blick	auf	das	Gleichnis,	das	doch	so	anders	ist,	lässt	
selbst	die	Ruhigsten	unter	uns	innerlich	und	womöglich	auch	
äußerlich	auf	die	Barrikaden	gehen,	oder?
Im	Gleichnis	Jesu	geht	es	um	Folgendes:	Etliche	„Tagelöhner“	
werden	zu	ganz	verschiedenen	Tageszeiten	eingestellt.	Und	
obwohl	die	einen	den	gesamten	Arbeitstag	schwer	arbeiten,	
die	anderen	einen	halben	und	die	zuletzt	eingestellten	nur	
eine	Stunde	-	erhalten	am	Abend	alle	denselben	Lohn!	Stel-
len	Sie	sich	das	vor!	Stellen	Sie	sich	vor,	Ihr/ein	Chef	würde	
am	Monatsende	festlegen:	alle,	die	Überstunden	gemacht	
haben	erhalten	dafür	dasselbe	Geld,	egal,	ob	jemand	zwei	
Überstunden	oder	sechzig	Überstunden	gemacht	hat.	Ge-
rechtigkeit	geht	anders,	oder	nicht?
Unsere	Gesellschaft	befindet	sich	derzeit	in	einer	starken	
Schieflage.	Wer	Arbeit	hat,	hat	mehr	Arbeit,	als	er/sie	bewerk-
stelligen	kann.	Und	wer	keine	Arbeit	hat,	geht	daran	kaputt.
Gerechtigkeit	geht	anders.	Für	die	Betroffenen	ist	es	eine	
soziale	Katastrophe	und	menschliche	Tragödie!	Und	dumm	
ist	es	allemal.	Bilden	wir	ein	neues	Gleichnis:	Ein	Mann	hat	
vier	Kinder.	Und	Arbeit	für	sechs.	Er	schaut	sich	das	Geld	an,	
das	er	hat	und	stellt	fest:	es	reicht	nur	für	drei	Gehälter.	Also	
gibt	er	drei	Kindern	Arbeit	für	zwei.	Das	vierte	Kind	steht	
außen	vor,	ist	raus	aus	dem	Spiel,	wird	irgendwie	„mit	durch-
gefüttert“.	Fazit:	Alle	Kinder	und	der	Vater	sind	unglücklich.
Hätte	jemand	eine	Idee,	dieses	fatale	System	zu	verändern?	-	
In	den	arabischen	Ländern	kämpfen	die	Menschen	aktuell	für	
ihr	legitimes	Recht	auf	Freiheit.	Freiheit	von	blutsaugenden	
Diktatoren.	Und	auch	dort	geht	es	vorrangig	um	gerechtere	
finanzielle	Verhältnisse.	Das	Recht	auf	Arbeit	ist	ein	ebenso	
legitimes	Recht.
Warum	nur	sind	wir	dermaßen	phantasielos,	hier	bessere	
Wege	zu	finden?	Warum	nur	sind	unsere	Strukturen	mit	
teuren	Lohnnebenkosten	so	starr	und	schwerfällig,	dass	al-
le	Versuche,	Menschen	in	Arbeit	zu	bringen,	allein	dadurch	
zum	Scheitern	verurteilt	sind?
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Unsere	Gesellschaft	-	ob	der/die	einzelne	das	will	oder	nicht	
-	misst	den	Wert	eines	Menschen	zumindest	meistens	an	
dem,	was	er	ist,	kann	und	macht.	Und	damit	ist	beinahe	
immer	auch	die	(bezahlte)	Arbeit	betroffen.	Als	Arbeitsloser	
wirst	du	ausgegrenzt,	selbst,	wenn	du	selbst	es	bist,	der	dich	
ausgrenzt,	indem	du	dich	zurückziehst.
Gott	hat	uns	mit	Bäuchen	erschaffen,	damit	wir	Gerechtigkeit	
und	Ungerechtigkeit	spüren	und	auseinanderhalten	können	
und	hat	auch	Gehirne	mitgeliefert,	damit	wir	für	Probleme	
Lösungen	finden.
Keine	Arbeit	zu	haben	macht	krank	und	kaputt.	Zuviel	Ar-
beit	zu	haben	gefährdet	die	Gesundheit	und	selbst	intakte	
Familienbeziehungen.	Wir	brauchen	hier	dringend	eine	ge-
rechtere	Verteilung!	Ich	fordere	Gerechtigkeit!

Ihr/euer Pastor Andreas Pense-Himstedt

Gottesdienste

Wann Name  Kirche Zeit Besonderheit
_______________________________________________________

13.03.	 Invokavit	 Ziethen	 10.00
13.03.	 Invokavit	 Quilow	 11.15
20.03.	 Reminiszere	 Rubkow	 09.00	 Küsterhaus
20.03.	 Reminiszere	 KLEIN	Bünzow	 10.30
20.03.	 Reminiszere	 Schlatkow	 14.00
27.03.	 Okuli	 Ziethen	 10.00
27.03.	 Okuli	 Quilow	 11.15
03.04.	 Lätare	 Rubkow	 09.00	 Küsterhaus
03.04.	 Lätare	 KLEIN	Bünzow	 10.30
03.04.	 Lätare	 Schlatkow	 14.00

Gemeindegruppen
Kirchenchor Ziethen
Der	Chor	der	Kirchengemeinde	probt	montags	im	Gemein-
dehaus	in	Ziethen	ab	19.00	Uhr.	Unter	der	Leitung	von	Cle-
mens	Kolkwitz.	-	Neue	Sängerinnen	u.	Sänger	sind	jederzeit	
herzlich	willkommen!

Singkreis & Bläser Groß Bünzow
Immer	dienstags	treffen	sich	alle	Sänger/Sängerinnen	u.	Blä-
ser/Bläserinnen	im Gemeindehaus Ziethen	ab	18.00	Uhr	
unter	der	Leitung	von	Renate	Parakenings.	Über	neue	Mit-
glieder	freuen	wir	uns!

Kinderkirche/Christenlehre
Diese	ist	beliebt	und	wird	prima	angenommen!	Mit	noch	mehr	
Kindern	macht	es	aber	bestimmt	noch	mehr	Spaß.	Hiermit	
eine	herzliche	Einladung	an	alle	Erst-	bis	Sechstklässler/innen!	
Kommt	doch	einfach	mal	reinschnuppern!	Der	Turnus	ist	ein-
mal	monatlich	Samstagmorgen.	Der	nächste	Termin	ist	am	19.	
März	2011	von	09.00	-	11.30	Uhr	im	Ziethener	Gemeindehaus!

Konfirmandenarbeit
Alle	zukünftigen	Termine	und	Informationen	werden	in	der	
Konfirmandengruppe	entschieden	und	bekanntgegeben.	
Auf	unserer	Homepage	werden	aktuelle	Daten	abrufbar	sein:	
http://www.kirche-buenzow-ziethen.de.vu	

Passionsandachten und Bibelwoche
Grundsätzlich	sind	die	Passionsandachten	-	wie	es	Ziethener	
Tradition	ist	-	für	donnerstags 18:00 Uhr	in	der	Ziethener	
Kirche	geplant.	Durch	den	anstehenden	(aber	noch	nicht	
fest	datierbaren)	Umzug	und	einen	dadurch	notwendig	wer-
denden	„Umzugsurlaub“	(dafür	aufgesparter	Resturlaub)	ist	
eine	zu	gewährleistende	Weitplanung	aktuell	leider	nicht	
möglich.	Termine	und	Informationen	hierzu	werden	zeitnah	
durch	Presse,	Plakate	und	Abkündigungen	in	den	Gottes-
diensten	und	Gemeindeveranstaltungen	bekanntgegeben.	

Gleiches	gilt	für	die	Bibelwoche.	Auf	unserer	Homepage	
werden	auch	dazu	aktuelle	Daten	zu	finden	sein:	
http://www.kirche-buenzow-ziethen.de.vu	

Gemeindenachmittag
Am	Montag,	21.03.2011	um	14.30	Uhr	sind	alle	Interessierten	
wieder	ganz	herzlich	zu	unserem	Gemeindenachmittag	im	
neuen	Jahr	in	Rubkow	ins	Küsterhaus	eingeladen!	Beim	letz-
ten	Mal	hatten	wir	(Zitat	eines	Senioren)	„ein	dolles	Thema!“

Gemeindekirchgeld
Um	die	Lasten	unserer	Kirchengemeinde	gemeinsam	tragen	
zu	können,	bitten	wir	ganz	freundlich	um	ein	jährliches	Ge-
meindekirchgeld	in	Höhe	von	20,00	EUR.	Sie	können	das	Ge-
meindekirchgeld	auf	das	unten	genannte	Konto	einzahlen.	
Ganz herzlichen Dank im Voraus!
•	 für	Ziethen:	Im	Jahre	2011	sammeln	wir	vor	allem	für	die	

Restaurierung	der	Orgeln in Ziethen und Quilow.	
•	 für	Groß	Bünzow:	Im	Jahre	2011	sammeln	wir	vor	allem	

für	die	Restaurierung	der	Orgel in Groß Bünzow.

Wirtschaftsgebühren für die Friedhöfe
Die	Friedhofsordnung	sieht	für	jede	Grabstelle	jährlich	zu	
entrichtende	Gebühren	für	den	Friedhofsunterhalt	in	Höhe	
von	aktuell	6,13	EUR	vor.
Diese	sind	für	den	laufenden	Unterhalt	der	Friedhöfe	drin-
gend	erforderlich!	Wir	bitten	freundlich	um	Überweisung	auf	
das	weiter	unten	genannte	Konto.
Friedhofsverwaltung: 
03971/242033 Karin und Horst Janot

aktuelle Erreichbarkeit
Homepage
Die	Web-Adresse	unserer	Kirchengemeinden	wird	fortwäh-
rend	aktualisiert	und	lautet:
http://www.kirche-buenzow-ziethen.de.vu	
Tipp:	einfach	als	Favorit	einrichten!

Pfr. A. Pense-Himstedt
in	Wolgast	unter		 03836/233200	
in	Groß	Bünzow	unter		 039724/22493	
in	Ziethen	unter		 03971/210613	und
im	www	unter		 andreas.pense@web.de

Sprechzeiten
Sprechstunde	im	Ziethener	Pfarrbüro	ist	mittwochs von 
15.00 - 17.00 Uhr.	Hier	ist	unser	Pastor	vor	Ort	greifbar.

Küster/Küsterinnen:
039724/22560		 Fred	Brummund		 Groß	Bünzow
039724/23636		 Heike	Krüger		 Klein	Bünzow
039724/22860		 Hannelore	Chalas		 Rubkow
039724/20048		 Ricarda	Müller		 Schlatkow
03971/210531		 Gerhard	Swiontek		 Ziethen/Quilow

Friedhofsverwaltung:
03971/242033	Karin	und	Horst	Janot	[Zarrentin]

Konto Ziethen:
Ev.	Kirchengemeinde	Ziethen-Quilow
Sparkasse	Vorpommern	
BLZ:	15050500,	Kto.-Nr.:	430000685

Konto Groß Bünzow:
Ev.	Kirchengemeinde	Groß	Bünzow-Schlatkow	
Volks-	&	Raiffeisenbank	eG
BLZ:	15061638,	Kto.-Nr.:	2152231

Herzlichen Dank!


